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 Veröffentlicht am 22.05.1989

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §13a Abs1;

GehG 1956 §30a Abs1 Z3;
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Rechtssatz

Wenn auf Grund der Rechtslage die Frage des Anspruches auf Leiterzulage auch nicht mit 100%iger Sicherheit

beantwortet werden kann, kommt dem Umstand der Üblichkeit des Anspruches insoferne Bedeutung zu, als der

Beamte iSd Theorie der objektiven Erkennbarkeit zumindest Zweifel an der Berechtigung eines Leistungsbezuges hätte

haben müssen.
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